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§ 9: Der „asiatische“ Rechtskreis (2) – 

Südkoreanisches Recht



Was ist der „asiatische“ Rechtskreis?
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Die Koreanische Halbinsel
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Entwicklung des südkoreanischen Rechts (1)

▪ Früher Einfluss der chinesischen Kultur in Korea (z.B. Kultur, Kunst, Literatur, 

Schrift und v.a. Buddhismus) ab dem 4. Jhd nach Chr.

– Vor allen Dingen starke frühe Prägung durch den Buddhismus und dessen Lehren (bis ins 14. Jhd)

– Aufbau des Rechtssystems nach dem chinesischem Vorbild (während des Silla-Reichs, 6.-8.Jhd), 
ebenfalls Orientierung am  sog. Tang-Kodex (v.a. im Bereich des Straf- und Verwaltungsrechts)

➢ Kaum zivilrechtliche Regelung im Rahmen der Gesetzgebung

– Regelmäßige Kriege verändern häufig die Machtverhältnisse

▪ Joseon-Dynastie (1392-1910)

– Sorgt für Stabilisierung der Machtverhältnisse

– Stärkere Prägung durch konfuzianische Lehren

– Erlass der Sechs Kodizes zur Regierung des Landes (Kyeongje Yukcheon)

➢ Nicht schriftlich überliefert

– Erlass des Großen Kodex zur Regierung des Landes (Kyeongguk Taejeon)

– Parallel bestand ein sog. Volksrecht (Gewohnheitsrecht und Gemeindeabreden, die auf 
Provinzebene ausgehandelt wurden)
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Entwicklung des südkoreanischen Rechts (2)

▪ Eroberung durch Japan (1910)

– Europäische Kanonenbootpolitik in Asien Mitte des 19. Jhd. übt Druck zur Öffnung für den 
Welthandel aus

– Angriffen Frankreichs und der USA hält Joseon stand

– Japan erzwingt 1876 militärisch den Abschluss des Ganghwado-Vertrags (ungleicher Vertrag 
nach Vorbild der ungleichen Verträge, die Japan schließen musste), der Japan umfangreiche 
Handelsprivilegien zuweist

➢ China ließ dies zu, da es sich Japan militärisch unterlegen ansah und keinen Krieg riskieren wollte

– Parallel erfolgen zwischen Japan und China aber dennoch kriegerische Auseinandersetzungen 
über die Vormachtstellung in der Region, aus denen Japan siegreich hervorgeht (chinesisch-
japanischer Krieg 1894/1895)

– 1905 wurde Korea japanisches Protektorat

– 1907 übernahm Japan die judikative Gewalt

– 1910 erfolgte die formelle Annektion (als Provinz Chōsen)

➢ Geltung japanischen Rechts (das durch das deutsche Recht geprägt war, s. Einheit 8)

➢ Umfassende Assimilierungsstrategie Japans führt zu umfangreichen Umwälzungen

➢ Unterdrückung durch Japan (Verbot die koreanische Sprache zu sprechen, Zwang zu japanischen 
Namen)
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Entwicklung des südkoreanischen Rechts (3)

▪ Unabhängigkeit (1945)

– Mit Kapitulation Japans im September 1945 wurde auch Korea den Siegermächten übergeben

– Militärregierungen wurden von der Sowjetunion und den USA errichtet und das Land, wie zuvor 
auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 beschlossen, entlang des 38. Breitengrades 
aufgeteilt 

–  August 1948: Gründung der Republik Korea (Südkorea)

▪ Orientierung am deutschen Recht nach 1945

– Nur geringe Prägung durch die US-amerikanischen Einflüsse (3-jährige Regierungszeit zu kurz)

➢ Verfassung weist US-amerikanische Prägung auf

– Nach Republikgründung erfolgen zahlreiche Neukodifikationen, die japanisches Recht ersetzten

➢ Strafgesetz, 1953

➢ Zivilgesetz, 1958

➢ Handelsgesetz, 1962

– Starke Orientierung dieser Kodifikationen am deutschen Recht (StGB, BGB, HGB)

➢ Bis heute starke Orientierung der Lehre an deutscher Dogmatik

➢ vielfach allerdings Regelung von Fragen in Einzelgesetzen (z.B. Verbraucherschutzrecht)
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Entwicklung des südkoreanischen Rechts (4)
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Entwicklung des südkoreanischen Rechts (5)
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Neuere Entwicklungen
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Neuere Entwicklungen
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Bedeutung des südkoreanischen Rechts (1)
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Bedeutung des südkoreanischen Rechts (2)
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Bedeutung des südkoreanischen Rechts (3)
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Bedeutung des südkoreanischen Rechts (4)
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Bedeutung des südkoreanischen Rechts (5)
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Bedeutung des südkoreanischen Rechts (6)
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Stilprägende Elemente (1)

▪ Besondere Prägung durch konfuzianische Lehren ab der Joseon-Dynastie

– Historisch: Prägung der Rechtssetzung durch religiöse und konfuzianische Lehren. 
Rechtssetzung zur Umsetzung dieser Lehren

– Verankerung konfuzianischer Lehren im Gesellschaftsverständnis

– Gewisse Zurückhaltung bei der offenen Austragung von Streitigkeiten vor Gerichten

➢ Ähnlich in Japan, vgl. Einheit 8

➢ Z.B. Privatscheidung 

– Starke Bedeutung außergerichtlicher Streitbeilegungsmechanismen

▪ Stilprägend sind die Elemente des germanischen Rechtskreises

– Abstraktion, Systematik abstrakt-genereller Regelungen

– Rechtsgeschäftslehre (insbesondere aufgrund der Anlehnung an das BGB)

– Abstraktions- und Trennungsprinzip

➢ Galt nach früher umstr. Meinung auch im südkoreanischen Zivilrecht

➢ Heutige RSprech und hL lehnen Geltung des Abstraktionsprinzips ab, gehen aber von Geltung 
des Trennungsprinzips aus
→ Ist das Verpflichtungsgeschäft (z.B. Kauf) nichtig, ist es auch das (wenn auch per se 

fehlerfreie) Verfügungsgeschäft (z.B. Übereignung).
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Stilprägende Elemente (2)

▪ Dingliches Mietrecht (Jeonse)

– Besonderheit koreanischen Zivilrechts

– Betrifft nur Immobilien

– Mietvertragliche Pflichten werden (wie üblich) begründet, sind aber in das Immobilienbuch 
einzutragen/zu registrieren

➢ Mieter hat dem Vermieter darüber hinaus einmalig eine Geldsumme (eine Art Kaution) in 
vereinbarter Höhe (bis zu 80% des Immobilienpreises) zu zahlen

➢ Vermieter hat die Nutzung der Mietsache einzuräumen

– Besonderheit: Nach Ende der Mietzeit wird die Geldsumme vom Vermieter zurückerstattet 
und die Mietsache an den Vermieter unter Löschung des Nutzungsrechts im Immobilienbuch 
zurückübergeben. 

➢ Die Verzinsung der Geldsumme wird als Miete betrachtet

➢ Rückabwicklungspflichten unterliegen sachenrechtlichen Schutzmechanismen
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Zusammenfassung

▪ Was ist der “asiatische“ Rechtskreis? (Wiederholung)

▪ Entwicklung des südkoreanischen Rechts

▪ Bedeutung des südkoreanischen Rechts

▪ Stilprägende Elemente
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